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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.09.1998

Norm

ABGB §802

Rechtssatz

Die Haftungsbeschränkung des bedingt erbserklärten Erben nach § 802 ABGB gilt auch für sogenannte

Erbgangsschulden, wozu die Kosten der Abhandlungsp5ege und damit auch die Kosten des Verlassenschaftskurators

gehören.
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